
Anlage zur Vorlage Nr.: 2020/461 08.05.2020 

Ergänzung der Verwaltung 
 
Die angegebenen Kosten aus der früheren Vorlage 2012/050 in Höhe von 32.840 EUR haben sich auf 
4 statt auf 2 Wochenenden bezogen. D. h. die 32.840 EUR hätten für die Jahreshochrechnung nur mit 
13 statt mit 26 multipliziert werden dürfen. Somit ergeben sich Jahreskosten von rd. 427.000 EUR. 
Dies ändert aber nichts am Fazit der Stellungnahme der Verwaltung, dass es sich um erhebliche 
zusätzlich freiwillige Ausgaben handeln würde, für die keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 
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